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Was Sie erwartet

• Definitionen

• Möglichkeiten und Grenzen der Videobehandlung

o Wirksamkeit der Behandlung und Verantwortung des/der Therapeuten/in

• Rechtliche Zusammenhänge

o Berufsordnung

o EBM /GOÄ

o Besondere Anforderungen an den Datenschutz

o Gruppentherapie

• Kurzer Abriss der Abrechnungsmöglichkeiten

• Technische Voraussetzungen auf Seiten der Patientinnen und Patienten 

• Technische Voraussetzungen für TherapeutInnen

• Konkrete Handhabung der Videosprechstunde am Beispiel zweier Anbieter

o RedMedical

o CGM ElVi ClickDoc

• Fragen 



Definition 
psychotherapeutische 
Fernbehandlung

„Eine psychotherapeutische 
Fernbehandlung liegt dann vor, wenn 
Angaben über eine Erkrankung, 
insbesondere Symptome oder Befunde, 
einem Psychotherapeuten von einem 
Kranken oder Dritten übermittelt werden 
und dieser, ohne den Kranken gesehen 
zu haben, eine Diagnose stellt, einen 
Behandlungsvorschlag unterbreitet und / 
oder die Behandlung durchführt



Videosprechstunde

Videobehandlung

Videotherapie

Onlinetherapie

Die Videosprechstunde ist definiert als synchrone Kommunikation zwischen einem Arzt und einem ihm bekannten Patienten 
über die dem Patienten zur Verfügung stehende technische Ausstattung, ggf. unter Assistenz, im Sinne einer Online-

Videosprechstunde in Echtzeit.



Die Videosprechstunde ist definiert als 

• synchrone Kommunikation 

• zwischen einem Arzt und einem ihm bekannten Patienten 

• über die dem Patienten zur Verfügung stehende technische Ausstattung 

• in Echtzeit



Wirksamkeit von 
Videotherapie





Fazit:

Psychotherapie per Video ist 
nicht der Goldstandard. 

Goldstandard ist der 
persönliche Kontakt. 

Entstehende Beziehung hat 
eine andere Qualität

Aber: Auch dieses Setting hat 
eine Wirksamkeit



Indikationsstellung: 

• Keine Einschränkung auf einzelne 
Krankheitsbilder

• Wenn Indikation für psychotherapeutische 
Behandlung, dann darf Behandlung per Video 
erfolgen 

• für jede/n Patienten/in und für jede Behandlung 
im Einzelfall entscheiden. 

Für welche Patientinnen ist die Videobehandlung geeignet?



Kontraindikation

Für welche Patientinnen ist die Videobehandlung geeignet?

• hohe Impulsivität

• Achtung! 

Behandlung per Video auf Wunsch 
des/der Patienten/in trotz 
Kontraindikation = Verstoß gegen 
Sorgfaltspflichten

Nach § 5 Absatz 3 MBO ist eine 
kontraindizierte Behandlung selbst bei 
ausdrücklichem Wunsch der Patientin 
abzulehnen. 



Grenzen der 
Videobehandlung

• ? Psychosen

• ? manisch-depressive Erkrankungen

• ? Persönlichkeitsstörungen

• ? selbstmordgefährdete Patienten



Was tun bei 
Krisen? 

• Bei Beginn der Videositzung nach 
Aufenthaltsort des/der Patienten/in 
fragen

• Nachfrage, welche Personen noch vor 
Ort sind

• Alternative Rufnummern erfragen

• Je geringer die 
Kommunikationskompetenz, desto 
eher sind Angehörige beiziehen. 

• Je geringer die Handlungskompetenz 
(z. B. wegen Verzweiflung oder 
Gewalttätigkeit), desto eher 
organisatorische Maßnahmen treffen. 



Rechtliche Zusammenhänge

oSGB
oBerufsordnung
oBMV-Ä
oEBM /GOÄ
oDatenschutz
oGruppentherapie



verändert und angepasst wurden

Musterberufsordnung Bundesmantelvertrag Psychotherapievereinbarung

Die gesetzliche Möglichkeit der psychotherapeutischen Behandlung 
per Video wurde mit dem „Pflegepersonalstärkungsgesetz“ auch 

für den Bereich der Psychotherapie eingeführt.



Pflegepersonal-
stärkungs-
gesetz
vom 11. 12. 2018

§87 und §291g SGB-V 
werden „nebenher“ 
mit geändert

• §87, Abs 2a Satz 17 bis 20 

„Mit Wirkung zum 1.April2019 ist durch den 
Bewertungsausschuss eine Regelung im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen zu treffen, nach der Videosprechstunden 
in einem weiten Umfang ermöglicht werden. 
Die im Hinblick auf Videosprechstunden bisher 
enthaltene Vorgabe von Krankheitsbildern im 
einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche 
Leistungen entfällt. Bei der Anpassung sind die 
Besonderheiten in der Versorgung von 
Pflegebedürftigen durch Zuschläge und die 
Besonderheiten in der psychotherapeutischen 
Versorgung zu berücksichtigen. Die Anpassung 
erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung nach 
§291g.

• §291g, Abs 5 
„Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
vereinbaren die Anforderungen an die technischen 
Verfahren zu Videosprechstunden gemäß §87 
Absatz2k. 
Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Vereinbarung bis zum 30. 
September 2019 zu treffen ist.“ 



Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477)
§ 291g Vereinbarung über technische Verfahren zur konsiliarischen Befundbeurteilung und zur 
Videosprechstunde

• (1) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung vereinbart bis zum 30. Juni 2016 mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Benehmen mit der Gesellschaft für Telematik die 
Anforderungen an die technischen Verfahren zur telemedizinischen Erbringung der konsiliarischen Befundbeurteilung von Röntgenaufnahmen in der vertragsärztlichen 
Versorgung, insbesondere Einzelheiten hinsichtlich der Qualität und der Sicherheit, und die Anforderungen an die technische Umsetzung. Die Vereinbarung ist dem 
Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vorzulegen. Bei der Prüfung der Vereinbarung ist der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das Bundesministerium für Gesundheit kann die 
Vereinbarung innerhalb von einem Monat beanstanden.

• (2) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 1 nicht bis zum 31. März 2016 zustande, so ist auf Antrag einer der Vereinbarungspartner nach Absatz 1 ein Schlichtungsverfahren bei 
der Schlichtungsstelle nach § 291c Absatz 1 einzuleiten. Innerhalb von vier Wochen nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens hat die Schlichtungsstelle einen 
Entscheidungsvorschlag vorzulegen. Vor ihrem Entscheidungsvorschlag hat die Schlichtungsstelle den Vereinbarungspartnern nach Absatz 1 und der Gesellschaft für Telematik 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Kommt innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Entscheidungsvorschlags keine Entscheidung der Vereinbarungspartner nach 
Absatz 1 zustande, entscheidet die Schlichtungsstelle anstelle der Vereinbarungspartner nach Absatz 1 innerhalb von zwei Wochen. Auf die Entscheidungen der Schlichtungsstelle 
findet § 291c Absatz 7 Satz 4 bis 6 Anwendung. Die Entscheidung der Schlichtungsstelle ist für die Vereinbarungspartner nach Absatz 1 und für die Leistungserbringer und 
Krankenkassen sowie für ihre Verbände nach diesem Buch verbindlich; sie kann nur durch eine alternative Entscheidung der Vereinbarungspartner nach Absatz 1 in gleicher Sache 
ersetzt werden.

• (3) Sofern die Vereinbarung nach Absatz 1 nicht bis zum 30. Juni 2016 getroffen wird, gilt § 291 Absatz 2b Satz 7 bis 9 entsprechend für die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
und den Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

• (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Vereinbarung über technische Verfahren zu Videosprechstunden entsprechend mit der Maßgabe, dass die Vereinbarung nach Absatz 1 bis 
zum 30. September 2016 zu treffen ist. § 630e des Bürgerlichen Gesetzbuches ist zu beachten.

• (5) Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren die Anforderungen an die technischen Verfahren zu 
Videosprechstunden gemäß § 87 Absatz 2k. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Vereinbarung bis zum 30. September 2019 zu treffen ist.

• (6) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Vereinbarung über technische Verfahren zu telemedizinischen Konsilien entsprechend mit der Maßgabe, dass die Vereinbarung nach Absatz 
1 Satz 1 für telemedizinische Konsilien durch die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, den Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Gesellschaft für Telematik bis zum 31. März 2020 zu treffen ist.

• (7) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren im Benehmen mit der Gesellschaft für Telematik ein technisches 
Verfahren zur Authentifizierung der Versicherten im Rahmen der Videosprechstunde in der vertragsärztlichen Versorgung. Soweit dies zur Durchführung der Authentifizierung 
der Versicherten im Rahmen der Videosprechstunde in der vertragsärztlichen Versorgung erforderlich ist, sind die Krankenkassen verpflichtet, der mit der Durchführung 
beauftragten Stelle Zugriff auf Dienste nach § 291 Absatz 2b Satz 1 zu ermöglichen. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass die Vereinbarung bis zum 31.
Dezember 2020 zu treffen ist.



Berufsordnung

§5, Abs 5 MBO der BPtK:

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
erbringen psychotherapeutische Behandlungen im 
persönlichen Kontakt. 

Behandlungen über Kommunikationsmedien sind unter 
besonderer Beachtung der Vorschriften der 
Berufsordnung, insbesondere der Sorgfaltspflichten, 
zulässig. 

Dazu gehört, dass Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung 
und Aufklärung die Anwesenheit der Patientin oder des 
Patienten erfordern. 

Die Mitwirkung an Forschungsprojekten, in denen 
psychotherapeutische Behandlungen ausschließlich über 
Kommunikationsmedien durchgeführt werden, bedarf der 
Genehmigung durch die Landes-
psychotherapeutenkammer.



Berufsordnung

§5, Ziffer 6 

Berufsordnung der 
Landespsycho-
therapeutenkammer
Baden-Württemberg 

• Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten führen 
psychotherapeutische Behandlungen im persönlichen 
Kontakt durch. 

Anteilig können Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten psychotherapeutische Behandlungen 
über elektronische Kommunikationsmedien unter 
Beachtung der Vorschriften der Berufsordnung, 
insbesondere der Sorgfaltspflichten und nachfolgender 
Grundsätze durchführen: 

• Diagnostik, Indikationsstellung, Aufklärung und 
Einwilligung erfordern die Anwesenheit der Patientin 
oder des Patienten, 

• die Patientin oder der Patient muss über die 
Besonderheiten der Behandlung über elektronische 
Kommunikationsmedien aufgeklärt werden und 
einwilligen,

• die Überwachung des Behandlungsprozesses 
erfordert persönliche Kontakte, deren Intervalle und 
Dauer von der Psychotherapeutin oder dem 
Psychotherapeuten fachlich zu gestalten und zu 
verantworten sind,

• die eingesetzten Kommunikationsmittel müssen den 
gesetzlichen und datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen entsprechen.



Psychotherapie-
Vereinbarung

§ 17 Videokonferenzen 

(1) Psychotherapeutische Leistungen können abweichend von § 1 
Absatz 4 über Videokonferenzen erbracht werden, wenn die Leistung 
nicht den unmittelbaren persönlichen Kontakt erforderlich macht. 

Die Entscheidung zur Durchführung einer psychotherapeutischen 
Leistung über eine Videokonferenz erfolgt unter Berücksichtigung des 
individuellen Krankheitsgeschehens und der Lebensumstände der 
Versicherten oder des Versicherten. 

Die Vorschriften der jeweiligen Berufsordnungen, insbesondere der 
Sorgfaltspflichten gelten entsprechend. 

(2) Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung erfordern 
den unmittelbaren persönlichen Kontakt zwischen Therapeutin oder 
Therapeut und Versicherte oder Versicherten. 
Der Einbezug von Bezugspersonen über Videokonferenzen ist zulässig. 

(3) Folgende Leistungen der Psychotherapie-Richtlinie erfordern den 
unmittelbaren persönlichen Kontakt zwischen Therapeutin oder 
Therapeut und der Versicherten oder dem Versicherten: 
1. Psychotherapeutische Sprechstunde nach § 11 der Psychotherapie-
Richtlinie 
2. Probatorische Sitzungen nach § 12 der Psychotherapie-Richtlinie 
3. Psychotherapeutische Akutbehandlung nach § 13 der 
Psychotherapie-Richtlinie 
4. Gruppenpsychotherapie nach § 20 der Psychotherapie-Richtlinie 
5. Hypnose nach § 25 Absatz 1 Nr. 3 der Psychotherapie-Richtlinie 

(4) Die Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen 
Verfahren zur Videosprechstunde (Anlage 31b zum 
Bundesmantelvertrag – Ärzte) gilt für die Durchführung von 
psychotherapeutischen Leistungen über Videokonferenzen 
entsprechend. 



Vereinbarung über 
die Anforderungen an 
die technischen 
Verfahren zur 
Videosprechstunde 
(Anl. 31b BMV-Ä)

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Diese Vereinbarung regelt die Anforderungen an 
die technischen Verfahren zur Durchführung von 
Videosprechstunden in der vertrags-ärztlichen 
Versorgung, insbesondere Einzelheiten hinsichtlich 
der Qualität und der Sicherheit sowie die 
Anforderungen an die technische Umsetzung. 

Die Erbringung von Videosprechstunden im Rahmen 
dieser Vereinbarung wird gemäß § 291g SGB V 
definiert als synchrone Kommunikation zwischen 
einem Vertragsarzt und einem Patienten über die 
dem Patienten zur Verfügung stehende technische 
Ausstattung, ggf. unter Assistenz, z. B. durch eine 
Bezugsperson, im Sinne einer Online-Videosprech-
stunde in Echtzeit, die der Vertragsarzt dem 
Patienten anbieten kann.



Datensicherheit



alles bleibt, wie es ist…..

• Alle weiteren Regeln und Regelungen des Sozialrechtes gelten für die Fernbehandlung 
analog

• Patientenrechtegesetz
• das Einsichtsrecht in die Behandlungsunterlagen, 

• das Recht auf Information und Aufklärung, 

• das Recht auf Selbstbestimmung,

• Dokumentationspflicht

• …



Kurzer Abriss der 
Abrechnungsmöglichkeiten

• GKV

• Sonderregelungen Corona-Pandemie

• PKV

• Beihilfe



Was geht per 
Video?

• Psychotherapie kann grundsätzlich auch als Videosprechstunde 
durchgeführt werden, wenn: 

• bereits ein persönlicher Erstkontakt zur 
Eingangsdiagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung 
stattgefunden hat und

• kein unmittelbarer persönlicher Kontakt mit der Patientin 
oder dem Patienten aus therapeutischer Sicht 
erforderlich ist.

• Die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut muss unter 
Berücksichtigung der individuellen Krankheits- und 
Lebensumstände der oder des Versicherten entscheiden, ob 
eine Videosprechstunde durchgeführt werden kann. Dabei 
müssen die Vorschriften der jeweiligen Berufsordnungen, 
insbesondere der Sorgfaltspflichten, beachtet werden.

• Nicht jede psychotherapeutische Leistung darf im Rahmen 
einer Videosprechstunde durchgeführt werden. Dies gilt vor 
allem für die Akutbehandlung, die wie auch die Sprechstunde –
gerade aufgrund der Krisensituation – weiterhin in der Praxis 
vorgehalten werden sollte. Die Einzelpsychotherapie (nach §15 
Psychotherapie-Richtlinie) und fachgruppenspezifische 
Einzelgesprächsleistungen sind jedoch auch über die 
Videosprechstunde möglich.



Leistungen in der Praxis bei gesetzlich versicherten Patientinnen

Leistung Regelung

Psychotherapeutische Sprechstunde muss immer im unmittelbaren Kontakt erfolgen

Probatorik darf nicht per Video erbracht werden

Akutbehandlung darf nicht per Video erbracht werden

Richtlinienpsychotherapie sowohl Kurzzeit- als auch Langzeittherapie möglich. 

Dabei bleiben alle Regelungen, wie zum Beispiel für die 
Zeitvorgaben und für Anträge, Genehmigungsschritte und 
Sitzungskontingente, unverändert. 

Gruppentherapien nicht per Video 

Rezidivprophylaxe Stunden, die aus dem Kontingent der Langzeittherapie für die 
Rezidivprophylaxe genutzt werden, können ebenfalls per 
Video durchgeführt werden



Leistung Regelung

Psychotherapeutische Gespräche können per Video erbracht werden. 

Voraussetzung: Diagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung vorab 
im unmittelbaren Kontakt erfolgt

Neuropsychologische Therapie als Einzelbehandlung, wenn vorab bereits ein persönlicher Kontakt 
erfolgt ist

Übende und suggestive 
Interventionen

Autogenes Training 
Relaxation nach Jacobson als Einzel- und Gruppenbehandlung 

Hypnose

Standardisierte Testverfahren können bei Kindern und Jugendlichen und bei Erwachsenen per Video 
durchgeführt werden

Psychometrische Testverfahren dürfen nur bei Erwachsenen per Video durchgeführt 

Projektive Verfahren können nicht per Video durchgeführt werden.



Kurzer Abriss der Abrechnungsmöglichkeiten

• Kennzeichnungen:
• Videokonferenzen mit „V“

• Einbeziehung von Bezugspersonen an Stelle der 
üblichen B-Kennzeichnung mit dem Buchstaben 
„W“ abzurechnen

• Langzeittherapie als Rezidivprophylaxe 
Kennzeichung „Y“

• Langzeittherapie als Rezidivprophylaxe bei 
Einbeziehung von Bezugspersonen Kennzeichnung 
mit „Z“

•

GOP Leistung

23220 psychotherapeutisches Gespräch 

35401, 35402, 35405 tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
als Einzelbehandlung 

35411, 35412, 35415 analytische Psychotherapie als 
Einzelbehandlung 

35421, 35422, 35425 Verhaltenstherapie als Einzelbehandlung 

30932 neuropsychologische Therapie als 
Einzelbehandlung 

35111, 35112, 35113 übende Interventionen, außer Hypnose

35141 vertiefte Exploration 

35600 standardisierte Testverfahren 

35601 psychometrische Testverfahren, nur bei 
Erwachsenen 



Abrechnung

• 01451 Anschubförderung 
Videosprechstunde

• Zeitlich  befristet  vom 1. Oktober 2019 bis zum 
30. September 2021

• Für die Gebührenordnungsposition 01451 wird 
ein  Punktzahlvolumen  je  Praxis  gebildet, aus 
dem alle gemäß der Gebührenordnungsposition 
01451 durchgeführten Leistungen im Quartal zu 
vergüten sind. Der Höchstwert für die 
Gebührenordnungsposition 01451 beträgt 
insgesamt je Praxis 4.620 Punkte im Quartal (= 
500 Euro). 

• Je Arzt-Patienten-Kontakt: 92 Punkte = 10,11 €
• Die Gebührenordnungsposition 01451 wird der 

Praxis durch die  zuständige Kassenärztliche 
Vereinigung je durchgeführter Videosprechstunde 
bis zum Höchstwert zugesetzt, sofern die Praxis  
mindestens 15 Videosprechstunden gemäß  der 
Gebührenordnungsposition 01450 im Quartal 
durchgeführt hat.



Abrechnung

09.06.2020

• 01444 Zuschlag für die Authentifizierung eines 
unbekannten Patienten

• einmal im Behandlungsfall als Zuschlag zur 
Grundpauschale

• 10 Punkte = 1,10 €

• Als unbekannter Patient gilt im Rahmen dieser 
Regelungen ein Patient, der nicht im laufenden 
Quartal oder im Vorquartal in der Praxis 
behandelt wurde. 

• Da die erforderlichen Stammdaten nicht über die 
elektronische Gesundheitskarte automatisiert 
erfasst werden können, wird diese 
Gebührenordnungsposition zeitlich befristet bis 
zum 30. September 2021 in den EBM 
aufgenommen. Anschließend sollen neue 
technische Verfahren den Zusatzaufwand zur 
Authentifizierung in der Praxis obsolet machen.



Sonderregeln 
Corona-Pandemie 
(bis 30.06.2020?)

• psychotherapeutische Sprechstunden

• probatorische Sitzungen

• Begrenzung der Videofälle entfällt



Sonderregeln 
Corona-Pandemie 
(bis 30.06.2020?)

• Kennzeichnungen:
• Probatorik mit „U“!!

• Videokonferenzen mit „V“

• Einbeziehung von Bezugspersonen an Stelle der 
üblichen B-Kennzeichnung mit dem Buchstaben „W“ 
abzurechnen

• Langzeittherapie als Rezidivprophylaxe Kennzeichung
„Y“

• Langzeittherapie als Rezidivprophylaxe bei 
Einbeziehung von Bezugspersonen Kennzeichnung 
mit „Z“



Gruppentherapie

(Corona)

• Die Durchführung von Gruppentherapien ist weiterhin 
zulässig, da es sich hierbei um medizinisch notwendige 
Maßnahmen handelt.

• Daher hier keine Freigabe zur Videobehandlung

• Aber, Sonderregelung Corona:
In Rahmen einer genehmigten Gruppentherapie oder 
im Rahmen einer genehmigten 
Kombinationsbehandlung aus Einzel- und 
Gruppentherapie können vom 23. März 2020 bis zum 
30. Juni 2020 Therapieeinheiten der Gruppentherapie 
im Verhältnis von 100 Minuten Gruppenbehandlung zu 
50 Minuten Einzelbehandlung ohne gesonderte 
Antragstellung gegenüber der Krankenkasse als 
Therapieeinheiten der Einzeltherapie durchgeführt und 
abgerechnet werden.
(Sonderregelungen zur Anwendung von Psychotherapie 
in der vertragsärztlichen Versorgung aufgrund von 
SARS-CoV-2 vom 23. März 2020



Private
Krankenversicherung

„Eine Videosprechstunde geht über eine 
telefonische Beratung hinaus, sie eröffnet im 
Vergleich zusätzliche Therapiemöglichkeiten. 
Entsprechend kann Ihre behandelnde Ärztin 
oder Ihr behandelnder Arzt grundsätzlich 
auch andere Leistungen anbieten und gemäß 
GOÄ berechnen. Das gilt auch für neuere 
Leistungen, die noch nicht in die GOÄ 
aufgenommen wurden. Hierfür sind 
Analogabrechnungen möglich. Die meisten 
PKV-Unternehmen sehen in ihren Tarifen 
keinerlei Einschränkungen bei der 
Kostenerstattung von Videosprechstunden 
vor. Es empfiehlt sich dennoch, dass Sie sich 
vor der Inanspruchnahme eines solchen 
Angebots bei Ihrem Versicherer erkundigen.“

https://www.derprivatpatient.de/infothek/nachgefragt/warum-nutzen-aerzte-analogabrechnungen


PKV

• Video- und Telefonsprechstunden von 
Psychotherapeuten

• Sowohl die tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie als auch die Verhaltenstherapie 
können – unter Beachtung der 
berufsrechtlichen Sorgfaltspflichten – über 
Kommunikationsmedien erbracht werden. 
Allerdings ist dabei die Muster-Berufsordnung 
der Psychotherapeuten zu beachten, die eine 
ausschließliche Fernbehandlung von 
unbekannten Patienten ausschließt.

• Gesprächsleistungen von Neurologen, 
Nervenärzten oder Psychiatern aus dem 
psychischen bzw. psychiatrischen 
Behandlungsbereich können ebenfalls per 
Videosprechstunde erbracht und mit den 
einschlägigen Gebühren berechnet werden.

https://www.pkv.de/themen/versorgung/corona-themenseite/



Beihilfe

• Aktuelles zu Psychotherapeutischen Behandlungen in 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

• Aufwendungen für Videosprechstunden sind 
grundsätzlich beihilfefähig, wenn die sonstigen 
beihilferechtlichen Voraussetzungen für eine ambulante 
Psychotherapie erfüllt sind. Es muss daher bereits ein 
persönlicher Erstkontakt zur Eingangsdiagnostik, 
Indikationsstellung und Aufklärung stattgefunden 
haben und kein unmittelbarer persönlicher Kontakt mit 
der Patientin bzw. dem Patienten aus therapeutischer 
Sicht erforderlich sein.

• Die Behandlungen per Videosprechstunde werden auf 
die bewilligten Sitzungen angerechnet.

• Die Abrechnung muss nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) entsprechend der durchgeführten 
Behandlung erfolgen.

• Diese Regelungen sind lediglich vorläufiger Natur und 
nur während der besonderen Situation der Corona-
Pandemie gültig. Ein grundsätzlicher Anspruch auf 
dauerhafte Videosprechstunden ist damit nicht 
gegeben.

https://www.pkv.de/themen/versorgung/corona-themenseite/



Beihilfe

• Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für:

• telefonische Sprechstunden

• probatorische Sprechstunden über Video oder 
Telefon

• psychotherapeutische Akutbehandlungen per 
Video oder Telefon

• Gruppenpsychotherapie per Video oder Telefon

• Hypnosebehandlungen per Video oder Telefon



Datensicherheit



Datensicherheit
praktisch

• Aktuelles Betriebssytstem
• Windows 10 Pro
• MacOS 10.15

• Updates eingespielt
• Virenscanner 

• aktuelle Version
• aktuelle Signatur

• Firewall



Anforderungen an 
den Datenschutz

• Setzen Ärztinnen und Ärzte auf digitale Möglichkeiten, müssen Sie gewährleisten, dass 
Datenschutz und Patientengeheimnis genauso eingehalten werden, wie in der 
herkömmlichen Sprechstunde vor Ort.

• Anbieter von Videosprechstunden, bei denen Arzt und Patient per Online-
Videoverbindung kommunizieren, müssen in Deutschland zudem die Anforderungen 
der „Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur 
Videosprechstunde gemäß § 291g Absatz 4 SGB V“ vom 01.10.2016 zwischen dem 
GKV-Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung einhalten.

• § 5 der Vereinbarung gibt dabei neben bestimmten inhaltlichen Anforderungen auch 
Anforderungen an die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit 
personenbezogener Daten vor. 

• nur Server innerhalb der EU

• Ferner ist eine Peer-to-Peer-Verbindung einzusetzen. 

• Metadaten dürfen nur maximal 3 Monate aufbewahrt werden.

• sind sämtliche Inhalte der Videosprechstunde während des gesamten 
Übertragungsprozesses nach dem Stand der Technik Ende-zu-Ende zu 
verschlüsseln. Als Beispiel wird hier die Technische Richtlinie 02102 des BSI 
benannt. Hierbei muss insbesondere sichergestellt werden, dass 
Patientengeheimnisse nicht an Unbefugte offenbart werden können.

• Anbieter müssen den Nachweis über die Einhaltung der Kriterien führen: 

• 1) ein Gütesiegel, das von einer unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörde vergeben 
bzw. anerkannt wurde oder

• (2) ein Datenschutzzertifikat von einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) akkreditierten Stelle.



Zur Sache……

• Softwareanbieter auswählen

• Videosprechstunde bei KV anmelden

• Technik einrichten

• Patientenaufklärung

• starten



Zur Sache……

• Softwareanbieter auswählen

• Videosprechstunde bei KV anmelden

• Technik einrichten

• Patientenaufklärung

• starten



Softwareanbieter auswählen…..
• muss KV-zertifiziert sein

• Liste: https://www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_Videodienstanbieter.pdf

https://www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_Videodienstanbieter.pdf


• Softwareanbieter auswählen
• muss KV-zertifiziert sein

• Liste: 
https://www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_Videodienstanbieter.pdf

• Kosten beachten, derzeit einige Kostenlose Angebote wegen COVID19
• Kündigungsfristen beachten

https://www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_Videodienstanbieter.pdf


Zur Sache……

• Softwareanbieter auswählen

• Videosprechstunde bei KV 
anmelden

• Technik einrichten

• Patientenaufklärung

• starten



Videosprechstunde bei KV anmelden….

• Formular downloaden:
https://www.kvbw-admin.de/api/download.php?id=3453

• Ausfüllen 

• an KV faxen.

!!! Vor Einreichung der Abrechnung !!!

https://www.kvbw-admin.de/api/download.php?id=3453


Zur Sache……

• Softwareanbieter auswählen

• Videosprechstunde bei KV anmelden

• Technik einrichten

• Patientenaufklärung

• starten



Technische 
Mindestvoraussetzung 
auf Therapeutenseite

Offizielle Anforderungen  

• Bildschirm: mindestens 3 Zoll 
Bildschirmdiagonale 

• Auflösung: mindestens: 640x480 Pixel 

• Bandbreite: mindestens 2000 Kilobit 
pro Sekunde (Kbit/s) im Download 

• Mikrofon und Tonwiedergabeeinheit: 
vorhanden 

• Kamera: vorhanden



Bildschirmergonomie

• bequem sitzen 

• den Kopf nicht zu sehr nach unten neigen 
müssen 
(maximal um 35° ) 

• Positionswechsel, keine unnatürlichen 
Starre vor dem Bildschirm

©Gräßer, Hovermann, Videosprechstunde, Belz 2020



Kameraposition

Wo muss ich aufräumen? 



• vor einem möglichst neutralen Hintergrund sitzen

= so wenig wie möglich Ablenkung für den Patienten



Hintergrund nicht zu hell sein, z. B. vor einem Fenster, in das die Sonne direkt hineinscheint.

© PCgo



• Laptop bzw. Webcam sollten 
auf Augenhöhe der Therapeutin sein 



Bildausschnitt so wählen, dass Oberkörper, Arme und Hände sichtbar sind

© vasakna - Fotolia.com



Zur Sache……

• Softwareanbieter auswählen

• Videosprechstunde bei KV anmelden

• Technik einrichten

• Patientenaufklärung

• starten



• Die Vertragsärztin bzw. der Vertragsarzt informiert die Patientin bzw. den 
Patienten über die Videosprechstunde entsprechend den Anforderungen 
an die Teilnehmenden zur Durchführung der Videosprechstunde gemäß § 3 
Anlage 31b BMV-Ä und holt eine Einwilligung der Patientin bzw. des 
Patienten in die Datenverarbeitung des genutzten Videodienstanbietenden 
ein, die die Anforderungen des Artikel 9 Absatz 2a) in Verbindung mit 
Artikel 7 Datenschutz-Grundverordnung erfüllt.

• Die Einwilligung in Schriftform ist daher empfehlenswert, aber nicht 
vorgeschrieben. Teilweise kann es auch sein, dass durch den Videodienst 
beim Einwählen eine Einwilligung der Patientin oder des Patienten 
gefordert wird. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.



Datenschutz



Zur Sache……

• Softwareanbieter auswählen

• Videosprechstunde bei KV anmelden

• Technik einrichten

• Patientenaufklärung

• starten



Konkrete 
Handhabung

• Die Auswahl der Anbieter erfolgte 
rein subjektiv und folgte meiner 
täglichen Arbeit.
Ich setze in meiner Praxis das PVS 
„TurboMed“ der CompuGroup ein, 
die auch ClickDoc Elvi anbietet.

• In der Praxis setzen wir 
Videotherapie bereits seit 
Dezember 2019 ein.
Zu diesem Zeitpunkt war ClickDoc
noch kostenpflichtig (und wird es 
ab 01.07.2020 wieder sein)

• Daher wurde RedMedical Connect 
eingesetzt, weil kostenfrei.



Beispiel 1 •RedMedical



Registrierung bei RedMedical
• https://www.arzt.redmedical.de











arzt.redmedical.de













Patientenansicht – video.redmedical.de





Beispiel 2 •CGM Click Doc



https://www.elvi.de/registrierung/



















Bedienelemente



Patientensicht: clickdoc.elvi.de











Videosprechstunde

…ist praktische 
Alternative

…kein Goldstandard



Bei Fragen:

Dipl.-Psych. Mag.rer.nat. Mathias Heinicke 

Familienmedizinisches Zentrum Dr. Heinicke & Partner Stuttgart
Moselstr. 68

70376 Stuttgart

psychologe@fmz.eu


